
Satzung aktuell: Satzung künftig: 

Zur Teilnahme an der 
Hauptversammlung und zur Ausübung 
des Stimmrechts sind diejenigen 
Aktionäre berechtigt, die sich zur 
Hauptversammlung angemeldet und der 
Gesellschaft ihren Anteilsbesitz 
nachgewiesen haben. Der Nachweis des 
Anteilsbesitzes muss durch eine von 
dem Letztintermediär in Textform 
erstellte Bescheinigung erfolgen und 
sich auf den Beginn des 
einundzwanzigsten Tages vor der 
Hauptversammlung beziehen. Die 
Anmeldung und der Nachweis des 
Anteilsbesitzes müssen der Gesellschaft 
jeweils mindestens sechs Tage vor der 
Hauptversammlung unter der in der 
Einberufung hierfür mitgeteilten Adresse 
zugehen. Der Tag der 
Hauptversammlung und der Tag des 
Zugangs sind nicht mitzurechnen. 

Zur Teilnahme an der 
Hauptversammlung und zur Ausübung 
des Stimmrechts sind diejenigen 
Aktionäre berechtigt, die sich zur 
Hauptversammlung angemeldet und 
der Gesellschaft ihren Anteilsbesitz 
nachgewiesen haben. Der Nachweis 
des Anteilsbesitzes muss durch eine 
von dem Letztintermediär in Textform 
erstellte Bescheinigung erfolgen und 
sich auf den Geschäftsschluss des 
zweiundzwanzigsten Tages vor der 
Hauptversammlung beziehen.  
Die Anmeldung und der Nachweis des 
Anteilsbesitzes müssen der 
Gesellschaft jeweils mindestens sechs 
Tage vor der Hauptversammlung unter 
der in der Einberufung hierfür 
mitgeteilten Adresse zugehen. Der Tag 
der Hauptversammlung und der Tag 
des Zugangs sind nicht mitzurechnen. 

Synpose der beabsichtigten Anpassung der Satzung der Villeroy & Boch 
Aktiengesellschaft in § 8 Nr. 1 lit. b) Absatz 4 Satz 2




